Fördermodell Bildungskarenz plus
FörderungsempfängerInnen

· Unternehmen, die das Modell Bildungskarenz plus gewählt und vereinbart haben, um ihre MitarbeiterInnen trotz sinkender Auslastung während der Wirtschaftskrise im Unternehmen zu halten





Förderungsgegenstand

· Qualifizierungsmaßnahmen, deren Inhalt die  Unternehmen mit den MitarbeiterInnen abstimmen 
Förderungsvoraussetzungen

· Grundsatzvereinbarung „Bildungskarenz plus“ (Karenzvereinbarung, Vereinbarung der Ausbildungsdauer und –inhalte) zwischen MitarbeiterIn und Unternehmen auf Basis der entsprechenden Bestimmungen des AMS 
· Nachweis des gewährten Weiterbildungsgeldes (Bestätigung des AMS) 
· Nachweis der erfolgreich abgelegten Qualifizierungsmaßnahme
· Vorlage des Einzahlungsbeleges
· Antragstellung frühestens vier Monate spätestens jedoch sechs Monate nach Beendigung des vereinbarten Bildungskarenzes 
· Beschäftigungsnachweis der ausgebildeten  MitarbeiterIn zum Zeitpunkt der Antragstellung

· Pro Unternehmen können max. 100 MitarbeiterInnen am Modell Bildungskarenz plus teilnehmen
Förderungshöhe

· 25 % der Qualifizierungskosten, maximal jedoch EUR 1.250,--  pro MitarbeiterIn
Förderungsanträge

· Anträge sind mit dem dafür aufgelegten Antragsformular und den beizulegenden Unterlagen frühestens vier Monate spätestens jedoch sechs Monate nach Beendigung des vereinbarten Bildungskarenzes beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung/ FA11A, Nikolaiplatz 3, 8020 Graz, einzubringen.

Förderungsentscheidung

· Bei Vorliegen der Förderungsvoraussetzungen erfolgt die Auszahlung auf das bekanntgegebene Konto.

· Auf die Gewährung der Förderung besteht kein Rechtsanspruch.

Förderungszeitraum

1.1.2009 bis 30.6.2010
(Beginn der letzten Ausbildung spätestens am 1.6.2010)
